
 
 

 
 

Formular zum Aufnahmeverfahren für 
Ausbildungsprovider 
 
Hinweise zu den Informationen, welche aus dem Gesuch zur Unterstellung unter 
den Rahmenlehrplan Bildungsgang Bankeinstieg für Mittelschulabsolventen BEM 
(kurz Rahmenlehrplan BEM) gemäss Ziffer 8.4 des Rahmenlehrplans BEM 
hervorgehen müssen. 
 
 
A. Angaben zum Ausbildungsprovider 
 
 

Name und Adresse des Ausbildungsproviders 

Angaben zur Kontaktperson  
(Name, Adresse, Tel. Nummer, E-Mailadresse, etc.) 

Internetadresse 
(für Verlinkung auf der Webseite www.swissbanking.org) 

 
 
B. Voraussetzungen 
 
Aus dem Gesuch muss hervorgehen, dass die Voraussetzungen gemäss Ziff. 8.4.1. des 
Rahmenlehrplans BEM erfüllt sind. 
 
Voraussetzungen Nachweis 
1. Als Ausbildungsprovider können 

Banken, Bankengruppen, Gruppen von 
Banken oder von Banken rechtlich 
unabhängige Institute eine 
Unterstellung unter den 
Rahmenlehrplan beantragen. 

ð Wird durch die SBVg überprüft 

2. Schriftliche Bestätigung seitens des 
Ausbildungsproviders, dass er 
entsprechend dem Rahmenlehrplan 
BEM ausbildet und qualifiziert. 

ð Anhang: Bestätigung 
 
Die Bestätigung muss ausgefüllt und 
unterschrieben dem Gesuch beigelegt 
werden. 

3. Mind. 1 aktiv eingesetzter Berufsbildner, 
welcher den Anforderungen gemäss 
Art. 45 BBG bzw. Art. 40 und 45 BBV 
entspricht. 

ð Nachweis muss durch den Gesuchsteller 
erbracht werden. 

 

http://www.swissbanking.org)
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C. Umsetzungskonzept (Curriculum) 
 
Aus dem mit dem Gesuch einzureichenden Bildungsplan (gemäss Ziff. 4.2 des 
Rahmenlehrplans BEM) und den zusätzlichen im Gesuch enthaltenen Unterlagen muss 
hervorgehen, dass die verbindlichen Elemente gemäss Ziff. 4.1 erfüllt sind. 
 
Bildungsplan einzureichende Unterlagen 
1. Der Bildungsplan des 

Ausbildungsproviders beschreibt die 
konkrete Ausgestaltung des 
verbindlichen Schulungselementes 
(gem. Ziff. 4.1) und beinhaltet die 
sinnvolle Zuordnung der Fach-, 
Methoden-, Sozial- und 
Selbstkompetenzen zu den einzelnen 
Schulungselementen. 

 
 Verbindliches Element: 
 

• Off-the-job Ausbildung 

ð Ausführlicher Bildungsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ð Nachweis, dass die Off-the-job 
Ausbildung mindestens 300 Lernstunden, 
davon mindestens 120 Lernstunden 
Präsenzunterricht, enthält 
 

2. Sämtliche im Rahmenlehrplan BEM mit 
„Lernort: off-the-job“ gekennzeichneten 
Leistungs- und Verhaltensziele müssen 
in angemessenem Rahmen 
nachweislich abgedeckt werden. 

ð Ausführlicher Bildungsplan 

3. Das Qualifikationsverfahren entspricht 
in jedem Fall den im Rahmenlehrplan 
BEM angeführten Bestimmungen und 
enthält detaillierte Angaben über die 
variablen Qualifikationselemente. 

 
 Qualifikationsverfahren 
 

• Schriftliche Prüfung 
 

ð Ausführliche Unterlagen zum 
Qualifikationsverfahren 
 
 
 
 
 
 
ð Dokumentation, wie das 
Qualifikationselement Schriftliche Prüfung 
umgesetzt wird 
 

 
 
D. Vorgehen 
 
Bitte senden Sie Ihr Gesuch mit der unterzeichneten Bestätigung (vgl. Anhang) sowie den 
verlangten Unterlagen an die Geschäftsstelle der SBVg, Abteilung Ausbildung, Postfach 
4182, 4002 Basel. 
 
 
SBVg, Februar 2008 
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Anhang: Bestätigung  
 
zur Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen des Rahmenlehrplans 
Bildungsgang Bankeinstieg für Mittelschulabsolventen BEM (kurz Rahmenlehrplan 
BEM) als unterstellter Ausbildungsprovider 
 
Die unterzeichnete Person bestätigt, dass der nachfolgend genannte Ausbildungsprovider 
 
 
Name und Adresse des unterstellten Ausbildungsproviders 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 

 
mit den einschlägigen Bestimmungen des Rahmenlehrplans BEM, wie sie am 23.01.2008 
von der Bildungskommission der Schweizerischen Bankiervereinigung genehmigt wurden, 
einverstanden ist. 
 
Der unterstellte Ausbildungsprovider verpflichtet sich, dass er entsprechend dem 
Rahmenlehrplan BEM ausbildet und qualifiziert. Der Ausbildungsprovider verpflichtet sich 
zudem, die Geschäftsstelle der SBVg bei Rekursen zu dokumentieren (vgl. Ziff. 6.2). 
 
Bei Auftreten von Mängeln (Verletzung vom Rahmenlehrplan BEM) wird die 
Schweizerische Bankiervereinigung gemäss Ziffer 8.4.3 ‚Aufsichtsverfahren’ vorgehen. 
 
 
 
Name und Vorname der verantwortlichen Person beim obgenannten 
Ausbildungsprovider 
 
........................................................................................................................................... 

 
 
Ort, Datum 
 
.................................................................... 

 
Unterschrift/en 
 
................................................................... 

 
 
Bitte übermitteln Sie die schriftliche Bestätigung an: 
Schweiz. Bankiervereinigung, Abteilung Ausbildung, Postfach 4182, 4002 Basel 
 
 
SBVg, Februar 2008 


